
 

Dringlicher Entschließungsantrag  

der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

betreffend Abschiebungshaft unter Einhaltung des Trennungsgebots in Hessen 
 
 
 
D e r   L a n d t a g   w o l l e   b e s c h l i e ß e n :  
 
1. Der Landtag stellt fest, dass die Landesregierung die jüngsten Entscheidungen des Euro-

päischen Gerichtshofes und des Bundesgerichtshofes zur Abschiebungshaft selbstver-
ständlich beachtet. 

 
2. Der Landtag begrüßt, dass die Landesregierung Abschiebehäftlinge aus Hessen bereits in 

enger Zusammenarbeit mit Rheinland-Pfalz in der dort vorhandenen Abschiebehaftein-
richtung rechtmäßig unterbringt und darüber hinaus noch weitere Kooperationen mit be-
nachbarten Bundesländern prüft. 

 
 
 
Begründung: 

Erfolgt mündlich. 
 
Wiesbaden, 17. Dezember 2014 
 
Für die Fraktion 
der CDU 
Der Fraktionsvorsitzende: 
Boddenberg 

Für die Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Der Fraktionsvorsitzende: 
Wagner (Taunus) 
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